
Fre ie  und Hansestadt  Hamburg
 Bezirksamt Eimsbüttel

Genesenennachweis COVID-19 (SARS-CoV-2 Infektion)

Sehr geehrter Herr Jan Juhnke,

anliegend erhalten Sie einen Genesenennachweis, mit dem der untenstehenden Person die 
Zugehörigkeit zur Gruppe der genesenen Personen bis zum unten genannten Zeitpunkt bestätigt 
wird. Die Verordnung der Bundesregierung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (kurz SchAusnahmV) sieht für 
geimpfte und genesene Personen eine Gleichstellung mit getesteten Personen, Erleichterungen und 
Ausnahmen von Schutzmaßnahmen sowie Ausnahmen von Quarantänepflichten vor.

Mit dem Genesenennachweis (inkl. Vorlage Personalausweis / Reisepass) benötigen Sie (bzw. die 
untenstehende Person) z.B. kein negatives Testergebnis mehr, wenn dieses Zugangsvoraussetzung für 
die Inanspruchnahme verschiedener Angebote, den Besuch von bestimmten Einrichtungen oder 
Geschäften ist. Außerdem entfallen für Sie Beschränkungen bei privaten Zusammenkünften und ggf. 
bestehende Ausgangsbeschränkungen. 

Gültig für: Jan Juhnke, geb. 09.09.1970
Gültig von 16.02.2022 bis 19.04.2022
PCR-Testergebnis vom: 19.01.2022

Zugrunde gelegt ist ein SARS-CoV-2 positives PCR Testergebnis, welches mindestens 28 Tage und 
maximal 3 Monate zurückliegt. Weitere allgemeine Hinweise und Informationen zur SchAusnahmV finden 
Sie unter https://www.hamburg.de/coronavirus und https://www.bmjv.de/DE/Themen/ 
FokusThemen/Corona/Verbraucher/SchAusnahmV/SchAusnahmV_node.html

Mit freundlichen Grüßen
Bezirksamt Eimsbüttel
Fachamt Gesundheit

Hinweis
Die Verwendung von Inhalten oder Auszügen aus diesem Dokument sowie die anderweitige Verwendung bzw. die Ausstellung 
einer nicht der Wahrheit entsprechenden Dokumentation bzw. Abänderung der Inhalte sowie der personenbezogenen Daten 
erfüllt den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit nach § 39 Hamburgische SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung und ist somit 
bußgeld-bewehrt. Wer diese Bescheinigung verfälscht oder die verfälschte Bescheinigung gebraucht, kann sich wegen 
Urkundenfälschung nach § 267 StGB strafbar machen. Jeder festgestellte Verstoß wird zur Anzeige gebracht.

Bezirksamt Eimsbüttel, Grindelberg 62-66, 20144 Hamburg

Herr Jan Juhnke
Oberstraße 18a
20144 Hamburg

Fachamt Gesundheit Eimsbüttel
Abteilung Gesundheitsaufsicht

Zentrale Unterstützung Kontaktnachverfolgung (ZUK)

Telefon 040 / 428 81-5539
E-Mail zuk@eimsbuettel.hamburg.de  
09.02.2022



Datenschutzerklärung gemäß Artikel 12 bis 14 der Datenschutz-Grundverordnung zur 
postalischen Versendung eines Genesenennachweises im Rahmen der Verordnung der 
Bundesregierung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19 (kurz SchAusnahmV).

Präambel
Sehr geehrte Empfängerin, sehr geehrter Empfänger,
die Zentrale Unterstützung Kontaktnachverfolgung (ZUK) 
verarbeitet Daten des SARS-CoV-2 PCR Testergebnis, des 
Geburtsdatums sowie der postalischen Anschrift im Rahmen der 
SchAusnahmV, um Ihnen einen Genesenennachweis zu 
übermitteln. Nachfolgend informieren wir Sie gemäß der 
Datenschutz Grundverordnung (DSGVO).

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?
Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist:
Zentrale Unterstützung Kontaktnachverfolgung (ZUK)
Friedrich-Ebert-Damm 160a
22047 Hamburg, E-Mail: zuk_fed160@kasse.hamburg.de
Kontaktdaten der behördlichen Datenschutzbeauftragten:
Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration, Corona-Stab – CoS, Hamburger Straße 47
22083 Hamburg, E-Mail: corona@soziales.hamburg.de
Gemeinsame/r Datenschutzbeauftragte/r der Bezirksämter der 
Freien und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Nord,
Kümmelstraße 7, 20249  Hamburg, E-Mail: 
DSBderBezirke@hamburg-nord.hamburg.de

Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre Daten? 
Ihre Daten werden benötigt, um Ihnen einen Genesenennachweis 
im Rahmen des SchAusnahmV übermitteln zu können. Dies dient 
Ihrem persönlichen Schutz und dem Schutz Ihrer Mitmenschen.

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? 
Folgende personenbezogene Daten sowie Gesundheitsdaten, die 
wir aus den bezirklichen Gesundheitsämtern zur Versendung des 
Schreibens erhalten, verwenden wir: SARS-CoV-2 PCR 
Testergebnis, Geburtsdatum, Nachname, Vorname, Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort 

Auf welcher rechtlichen Grundlage verarbeiten wir die 
Daten?
Ihre personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden 
verarbeitet, um Ihnen einen sog. Genesenennachweis im 
Rahmen der Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und 
Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der 
Verbreitung von COVID-19 (COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung - SchAusnahmV) zuzusenden. 
Rechtsgrundlage für die Erhebung und Weiterverarbeitung der 
personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten durch die ZUK 
ist Art. 6 Abs. 1 lit. e, 9 Abs. 2 lit. i DSGVO i. V. m. §§ 12 Abs. 1, 
24 Abs. 2 Satz 1, 25 bis 27 HmbGDG sowie §§ 6 Abs. 1, 9 Abs. 
1S.1, 16, 25 und 28 ff. IfSG i.V.m. der SchuAusnahmV.

Wie werden Ihre Daten verarbeitet? 
Die personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden 
aus dem Fachverfahren der bezirklichen Gesundheitsämter 
mittels des gesicherten Übermittlungsverfahren der dDatabox an 
den Auftragsverarbeiter Dataport für die Druck- und 
Versandaktivitäten weitergeleitet. Bei der Verarbeitung kommen 
geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen nach dem Stand der Technik (Art. 32 
DSGVO) zum Einsatz, um die personenbezogenen Daten und 
Gesundheitsdaten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige 
Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen unbefugte 
Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Die für den Genesenennachweis verwendeten 
personenbezogenen Daten und Gesundheitsdaten werden nach 
der Versandaktion bei Dataport umgehend gelöscht. Die 
Speicherung der personenbezogenen Daten und 
Gesundheitsdaten erfolgt gemäß dem HmbGDG.

Wer sind Empfänger der personenbezogenen Daten?
Die Daten werden an Dataport (AöR), Altenholzer Straße 10-14, 
24161 Altenholz in der Funktion als Auftragsverarbeiter 
übermittelt. 

Welche Rechte haben Sie?
Nach Maßgabe der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
stehen Ihnen u.a. folgende Rechte zu:

• Recht auf Auskunft
Sie können nach Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre verarbeiteten 
personenbezogenen Daten verlangen. 

• Recht auf Berichtigung
Sollten die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unrichtig 
sein, können Sie gemäß Art. 16 DSGVO eine unverzügliche 
Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, 
können Sie unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung 
– auch mittels einer ergänzenden Erklärung – eine 
Vervollständigung verlangen. 

• Recht auf Löschung
Sie haben unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO ein 
Recht auf Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben unter den Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO das 
Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden 
Daten zu verlangen. 

• Recht auf Widerspruch
Sie haben nach Maßgabe von Art. 21 DSGVO das Recht, aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

• Recht auf Beschwerde
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt, können Sie nach Art. 77 DSGVO bei der zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einlegen. Dies ist die 
bzw. der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit; Ludwig-Erhard-Str. 22 (7. Stock), 20459 
Hamburg Tel.: (040) 4 28 54 - 40 E-Mail: 
mailbox@datenschutz.hamburg.de


